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Der Unterricht steht im Zentrum

Vor den Sommerferien haben wir nach
zehn Jahren intensiver Arbeit das Vorha-
ben «Schulen mit Profil» und die Umset-
zung des Gesetzes über die Volksschul-
bildung abgeschlossen. Die Luzerner
Volksschulen haben mit diesen beiden
Projekten moderne Führungsmittel so-
wie zeitgemässe Angebote für die Lernenden erhalten. Und
sie haben die Vorgaben der kantonalen Gesetzgebung so um-
gesetzt, wie es sich die Projektträger vorstellten. Deshalb ver-
fügen wir jetzt über profilierte Schulen, die den Ansprüchen
der Gegenwart gerecht werden.

Doch die gesellschaftlichen und bildungspolitischen Entwick-
lungen erlauben keine langen Pausen. Deshalb haben wir im
Rahmen eines breit angelegten Prozesses die Schwerpunkte
des nächsten Schulentwicklungsvorhabens definiert. In den
nächsten zehn Jahren soll der Unterricht im Zentrum der
Entwicklungs bemühungen stehen. Damit im Unterricht in zu-
nehmend heterogenen Klassen alle Lernenden optimal geför-
dert werden können, sind neue Unterrichtskonzepte zu er-
proben und umzusetzen. Dies kann aber nur dann gelingen,
wenn auch die Rahmenbedingungen weiterentwickelt wer-
den. Deshalb werden nach Mass gabe der fünf Entwicklungs-
ziele sowohl die Ziele und Inhalte als auch die Schulstruktu-
ren optimiert. Ebenso müssen auch die inner- und ausser-
schulischen Unterstützungsangebote überprüft und angepasst
werden.

Mit den fünf Entwicklungszielen, die in dieser Broschüre dar-
gestellt werden, haben wir, so hoffe ich, die angemessenen
Schwerpunkte für die nächsten zehn Jahre gesetzt. Dabei ist
die vereinbarte Zusammenarbeit der fünf Träger eine wichtige
Voraussetzung für eine erfolgreiche Projektarbeit. All jenen,
die bei der Beschreibung der Ziele und nun vor allem bei de-
ren Ausgestaltung und Umsetzung aktiv mitgewirkt haben und
noch mitarbeiten werden, danke ich herzlich. Der Start ist ge-
glückt, doch die nächsten Schritte benötigen viel Energie und
Ausdauer. Die fünf Träger des neuen Projekts «Schulen mit 
Zukunft» sind bereit, die Schulen und Lehrpersonen zu unter-
stützen und für die notwendigen Rahmenbedingungen zu 
sorgen.

Dr. Anton Schwingruber
Bildungs- und Kulturdirektor des Kantons Luzern
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Gesellschaftliche Veränderungen

Die familiäre Situation hat sich in den vergangenen
drei Jahrzehnten auch bei uns stark verändert. So war
es vor dreissig Jahren noch üblich, dass die Mutter für
die Betreuung der Kinder vollumfänglich und zeitlich
unbeschränkt zur Verfügung stand, während der Vater
der ausserhäuslichen Erwerbsarbeit nachging. Seit
1970 veränderte sich diese Situation. Die Erwerbs -
quote der Frauen mit Kindern zwischen 0 und 16 Jah-
ren stieg rasch an. Diese Quote beträgt heute rund 
70 Prozent. In Familien, deren jüngstes Kind im Schul-
alter ist, waren im Jahr 2000 sogar 76 Prozent berufs-
tätig. Für junge Männer und Frauen gehört es heute
zum Alltag, Kinder zu haben und einen Beruf zumin-
dest in Teilzeit auszuüben. Bei allein erziehenden 
Müttern und Vätern ist die ausserhäusliche Erwerbs -
arbeit noch weiter verbreitet: 83 Prozent mit Kindern
im Vorschulalter sind erwerbstätig; bei Müttern mit 
einem Partner beträgt diese Quote 66 Prozent.

Nicht mitgehalten mit dieser deutlichen Veränderung
in den Familien hat die Entwicklung von Angeboten
bei der familienexternen Kinderbetreuung. Dies führt
dazu, dass junge Eltern häufig nur mit grossen
Schwierigkeiten eine qualitativ und quantitativ aus rei-
chende Betreuung für ihre Kinder organisieren  kön-
nen, was sich auch auf die schulische Förderung
 negativ auswirkt. Zudem haben die Familien der aus-
ländischen Wohnbevölkerung in den letzten zwei Jahr-
zehnten stark zugenommen. Weil diese häufig aus
 einem bildungsfernen Umfeld stammen und wenig
bis gar nicht Deutsch sprechen, wird der schulische
Erfolg bei einer weiteren Gruppe von Kindern und Ju-
gendlichen gefährdet bzw. zumindest erschwert.

Die Ländervergleiche bei den PISA-Leistungsmessun-
gen zeigen denn auch deutlich, dass Kinder aus bil-
dungsfernen und jene aus fremdsprachigen Familien
bedeutend kleinere Chancen haben, erfolgreich die
Schule zu absolvieren. Verbesserungen sind durch
schulische Massnahmen nur teilweise möglich. Viel-
mehr stellen familienergänzende Angebote eine
wichtige Entwicklungsbedingung dar, wie der Leis-
tungsvergleich mit gesellschaftlich ähnlich strukturier-
ten und erfolgreichen Ländern zeigt. Insbesondere
bieten die Tagesschulen einen erweiterten schuli-
schen Rahmen und eine stabile Tagesstruktur, die
sich positiv auf die Lernleistungen der Kinder und Ju-
gendlichen auswirken. Zudem haben solche Angebo-

1 AUSGANGSLAGE

te auch einen positiven Einfluss auf die soziale und
gesundheitliche  Entwicklung der Schülerinnen und
Schüler, denn sie bieten verschiedene Aktivitäten
ausserhalb des Unterrichts und vermitteln auch eine
vielseitige und abwechslungsreiche Ernährung.

Aus diesen Gründen ist es notwendig und sinnvoll,
flächendeckende schulnahe Betreuungsangebote zu
errichten bzw. im Rahmen von Schulentwicklungsar-
beiten auch diesen Aspekt zu gewichten.

Demographische 
und finanzielle Aspekte

Bis Mitte der neunziger Jahre des letzten Jahrhun-
derts sind die Geburtenzahlen im Kanton Luzern
nach einem Tiefstand im Jahr 1980 langsam aber
stetig gestiegen. Seit 1996 nehmen sie aber wieder
kontinuierlich ab: von 4'313 im Jahr 1996 auf 3'369
im Jahr 2003. Im Jahr 2004 stieg die Geburtenzahl
zwar wieder leicht auf 3'438 an, doch ist vorläufig
kein grösserer Anstieg zu erwarten.

Während der Rückgang über den ganzen Kanton hin-
weg über 20 Prozent beträgt, ist die Entwicklung re-
gional sehr unterschiedlich. So haben gewisse Ge-
meinden heute über 50 Prozent weniger Geburten
als vor knapp zehn Jahren, während andere fast kei-
nen Rückgang zu verzeichnen haben. Wenn der hohe
Geburtenrückgang zudem mit einem Wanderungsver-
lust bei der Bevölkerung einhergeht, ist in einer Ge-
meinde ein sehr grosser Schülerrückgang feststellbar.
Umgekehrt können Gemeinden mit einem Wande-
rungsgewinn den Geburtenrückgang kompensieren
oder verzeichnen sogar einen Anstieg der Schülerzah-
len in den nächsten Jahren.

Über den ganzen Kanton hinweg wirkt sich der erheb-
liche Geburtenrückgang nun bei den Klassenzahlen
aus. So ist im Schuljahr 2004/05 die Klassenzahl
erstmals seit längerer Zeit um neun Klassen gesun-
ken. Die Abnahme zeigte sich im Kindergarten und in
der Primarschule, während die Klassenzahl in der Se-
kundarstufe I noch zunahm. Im Schuljahr 2005/06
ging die Klassenzahl insgesamt um 14 zurück: Einer
Abnahme im Kindergarten und in der Primarstufe um
32 Klassen steht eine Zunahme von 18 Klassen in
der Sekundarstufe I gegenüber. In den nächsten zehn
Jahren wird sich dieser Rückgang fortsetzen – zuerst
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noch langsam, in drei bis vier Jahren aber bedeutend
stärker. Insgesamt ist mit einem Abbau von etwa 200
Klassen in den nächsten zehn Jahren zu rechnen.

Der Rückgang der Lernenden gefährdet in zahlreichen
Gemeinden die bestehenden Schulangebote und
Schulstrukturen zum Teil massiv. Deshalb sind Anpas-
sungen im Rahmen von Schulentwicklungsarbeiten
notwendig, damit mindestens die ersten Jahre der
Volksschulbildung in einer Gemeinde weiter geführt
werden können.

Der Rückgang der Klassenzahl hat aber auch finan-
zielle Konsequenzen. In zahlreichen Gemeinden sin-
ken mittel- und langfristig die Ausgaben für die Volks-
schulbildung. Dieser Rückgang kann die Budgets der
Gemeinden wesentlich entlasten. Umgekehrt steigen
die Anforderungen an die Volksschule deutlich. Ziel
muss sein, diese zu erfüllen und die Schulqualität zu
halten bzw. weiter zu entwickeln. Mit den frei wer-
denden finanziellen Mitteln ergibt sich die Chance, ei-
nen Teil davon für die Entwicklung der Volksschule
einzusetzen. Je nach Situation (Stand der Schulent-
wicklung, Rückgang der Lernenden) in der einzelnen
Gemeinde kann aber trotzdem ein Teil der frei wer-
denden Mittel effektiv eingespart werden. Aufgrund
der sehr unterschiedlichen Gegebenheiten müssen
die Berechnungen in jeder Gemeinde konkret ge-
macht werden.

Schulentwicklungsarbeiten 
auf schweizerischer und 
regionaler Ebene

Traditionsgemäss sind die Volksschulen in kantonaler
Zuständigkeit. Trotzdem hat sich in den letzten Jahren
weitgehend die Überzeugung durchgesetzt, dass eine
vermehrte Koordination der unterschiedlichen Schul-
systeme und eine intensivere Zusammenarbeit bei
den Schulentwicklungsarbeiten notwendig sind. Da-
mit soll auch der Tatsache Rechnung getragen wer-
den, dass Familien heute viel mobiler sind als früher
und Kantonsgrenzen kein Hindernis für die schulische
Entwicklung der Schülerinnen und Schüler mehr 
sein dürfen. Zudem können die Planungs- und Ent-
wicklungsarbeiten auch viel professioneller gestaltet
 werden, wenn mehrere Kantone diese gemeinsam
 leisten. Deshalb sind mehrere für die Entwicklung der
Luzerner Volksschulen entscheidende Vorhaben

schweizerisch bzw. regional gestartet worden. Sie
werden im Folgenden kurz skizziert:

Projekt «Harmonisierung 

der obligatorischen Schule»

Die Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz
(EDK) startete 2003 als Reaktion auf die Ergebnisse
der internationalen PISA-Leistungsmessungen das
Projekt Harmonisierung der obligatorischen Schule
(HarmoS). Im Rahmen dieses Projekts sollen verbind-
liche Kompetenzniveaus (Leistungsstandards) für die
vier Fächer Erstsprache, Fremdsprache, Mathematik
und Naturwissenschaften für das Ende des zweiten,
sechsten und neunten Schuljahres erarbeitet werden.
Die Standards sollen nach Vorliegen im Jahr 2007
durch die Schweizerische Erziehungsdirektorenkonfe-
renz genehmigt und im Rahmen einer neuen kantona-
len Vereinbarung über die Harmonisierung der obliga-
torischen Schule für die Kantone verbindlich erklärt
werden.

Projekt «Deutschschweizer 

Lehrplan für die Volksschule»

Die drei Deutschschweizer EDK-Regionalkonferenzen
möchten im Anschluss an das Projekt HarmoS die 
Koordinationsbemühungen fortsetzen und haben ein
Konzept für die Erarbeitung eines Deutschschweizer
Lehrplans für die Volksschule entwickeln lassen. Der
geplante Lehrplan soll für die drei Stufen (Basisstufe,
Primarstufe sowie Sekundarstufe I) die wesentlichen
Ziele und Inhalte definieren. Dieser gemeinsame
Lehrplan soll die bisherigen regionalen und kantona-
len Lehrpläne ablösen. Der Zeitplan sieht vor, dass
das Projekt im Jahr 2007 gestartet werden kann. Der
neue Lehrplan soll ab 2011 den Kantonen für die Ein-
führung zur Verfügung stehen.

Projekt «Leistungsmessungen 

in der Volksschule»

Aufbauend auf den Bildungsstandards der EDK und
dem geplanten deutschschweizerischen Lehrplan für
die Volksschule sollen auch die Leistungsmessungen
sprachregional entwickelt und durchgeführt werden.
Der entsprechende Bericht einer interregionalen 
Arbeitsgruppe beschreibt die Funktion von Leistungs-
messungen und schlägt eine langfristig ausgerichtete
Vorgehensweise vor. Gemäss diesem Vorschlag wür-
den am Ende einer Schulstufe deutschschweize risch
 Leistungsmessungen zum Zweck der Über prüfung
der  Zielerreichung auf Ebene Schulsystem, Schule
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und  allenfalls Klasse durchgeführt. Am Ende des ach-
ten Schuljahres hingegen würde eine solche Leis-
tungsmessung zum Zweck der individuellen Standort-
bestimmung realisiert. Die Ausarbeitung der Tests
und die Durchführung der Messungen sollen auf je-
den Fall deutschschweizerisch er folgen.

Projekt «Basisstufe»

Gestützt auf entsprechende Empfehlungen der
schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK)
vom August 2000 sowie den Aktionsplan der EDK zu
den PISA-Leistungsmessungen vom Juni 2003 hat
die Regionalkonferenz EDK-Ost ein Projekt zur Erpro-
bung einer neuen Schuleingangsstufe für vier- bis
achtjährige Kinder lanciert. Am Projekt nehmen 
neben den Kantonen dieser Regionalkonferenz auch
Kantone der beiden anderen Deutschschweizer Re-
gionalkonferenzen teil. Insgesamt machen 18 Kanto-
ne mit, so dass von einem eigentlichen Deutsch-
schweizer Projekt gesprochen werden kann. Die
zahlreichen Pilotklassen - im laufenden Schuljahr
sind es über 100 – werden gemeinsam evaluiert.
Der Abschluss des Vorhabens ist für das Jahr 2010
geplant.

«Rahmenkonzept zur sonder-

pädagogischen Förderung in 

der Zentralschweiz»

Im Bereich der sonderpädagogischen Förderung ste-
hen in den nächsten Jahren aufgrund von Verände-
rungen gesetzlicher Grundlagen auf eidgenössischer
Ebene (NFA, Behindertengleichstellungsgesetz) gros-
se Veränderungen an. Deshalb hat die Bildungsdirek-
toren-Konferenz Zentralschweiz (BKZ) die Ausarbei-
tung eines Rahmenkonzepts für die koordinierte
Entwicklung dieses Bereichs in Auftrag gegeben. Der
Entwurf dieses Konzepts sieht eine verstärkte ge-
meinsame Schulung aller Kinder und Jugendlichen in
den Regelklassen vor. Die Regelklassen sollen dabei
von den Fachpersonen der Sonderschulen unter-
stützt werden, welche als regionale Kompetenzzen-
tren einen erweiterten Auftrag erhalten sollen. Diese
Kompetenzzentren sollen aber gleichzeitig weiterhin
die Schulung von Lernenden mit ausgeprägten be-
sonderen Bildungsbedürfnissen wahrnehmen.

Die neue Ausbildung 
der Lehrpersonen

In den letzten Jahren ist die Ausbildung der Lehrper-
sonen gesamtschweizerisch neu konzipiert worden.
Sie ist neu einheitlich auf tertiärer Stufe angesiedelt,
in der Regel im Anschluss an eine gymnasiale Maturi-
tät. Die Ausbildungsstrukturen haben auch wesentli-
che inhalt liche Veränderungen erfahren:
– Die Lehrpersonen für den Kindergarten und die

Unterstufe der Primarstufe werden als Allroun-
der/innen ausgebildet. Ihre Ausbildung befähigt
sie zum Unterrichten in allen sechs Lernbereichen
der vier- bis achtjährigen Kinder: Sprache, Mathe-
matik, Mensch und Umwelt (inkl. Ethik und Reli-
gionen), Bewegung und Sport, Gestaltung, Musik
und Rhythmik. Eine Fächerauswahl ist bei diesem
Studium nicht möglich.

 
– Die Lehrpersonen für die Primarstufe erhalten eine

stufenspezifische Ausbildung in sieben Fächern.
Obligatorisch zu studieren sind die Fächer Deutsch,
Mathematik, Mensch und Umwelt sowie eine der
Fremdsprachen Englisch oder Französisch. Aus den
übrigen Fächern, welche in der Wochenstunden -
tafel der Primarschule aufgeführt sind, müssen
drei weitere Fächer gewählt werden. Zudem ist ein
Spezialisierungsstudium aus einem breiten The-
menangebot zu belegen. In der Praxis unterrichten
die Primarlehrpersonen deshalb nur jene Fächer,
die sie auch studiert haben. Dies macht es nötig,
dass in Zukunft sicher zwei Lehrpersonen an einer
Primarklasse unterrichten, wobei bei idealer Fä-
cherkombination ein gegenseitiger Abtausch zwi-
schen zwei Klassenlehrpersonen möglich ist.

 – Die Lehrpersonen für die Sekundarstufe I wer -
den als eigentliche Fächergruppenlehrpersonen
ausgebildet. Sie können in allen Schultypen dieser
Stufe unterrichten. Sie wählen aus 13 Studien -
fächern vier aus, wobei mindestens zwei Fächer
aus den folgenden sieben gewählt werden müs-
sen: Deutsch, Englisch, Französisch, Geografie, Ge-
schichte, Mathematik oder Naturlehre. Zudem
 werden alle Studierenden für den Einsatz als Klas-
senlehrperson und den Unterricht des Fachs Le-
benskunde ausge bildet.

 – Noch nicht definitiv geklärt ist die Ausbildung der
Lehrpersonen für die Integrative Förderung und
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die Klassen der sonderpädagogischen Angebote.
Aufgrund der neuen Ausgestaltung der drei Grund-
studien ist aber mit einer Anpassung der heutigen
Studiengänge zu rechnen.

Die neuen Ausbildungswege beeinflussen auf jeden
Fall den Einsatz der Lehrpersonen. So sind All -
rounder/innen nur mehr im Kindergarten und in der
Unterstufe der Primarstufe vorgesehen. Auf den ande-
ren Stufen erfordern die neuen Qualifikationen eine
intensivere Zusammenarbeit aller an einer Klasse un-
terrichtenden Lehrpersonen, damit eine übereinstim-
mende Unterrichtsgestaltung und damit ein klarer
Lernweg für die Schülerinnen und Schüler gewährleis-
tet werden kann. Die neuen Ausbildungsstrukturen er-
möglichen den Lehrpersonen aber auch eine Vorbe-
reitung auf besondere Aufgaben, welche im Dienste
der ganzen Schule stehen. Diese Speziali sierung stellt
in Verbindung mit entsprechenden  Weiterbildungs-
modulen auch die Basis für neue Laufbahnmodelle im
Lehrberuf dar. Bei zukünftigen Schulentwicklungsar-
beiten sind diese Aspekte auf jeden Fall zu berück-
sichtigen, denn sie stellen eine wesentliche Grundlage
für die Umsetzung von Reformen dar.

Deshalb ein neues 
Schulentwicklungsprojekt

Neben den aufgeführten externen Faktoren stellen
natürlich auch schulinterne Aspekte eine wesentliche
Grundlage für die Ziele und Inhalte des neuen, lang-
fristig angelegten Vorhabens «Schulen mit Zukunft»
dar. Zu erwähnen sind folgende Punkte:
 – Obwohl in zahlreichen Gemeinden die integrative

Förderung eingeführt bzw. ausgebaut worden ist,
hat die Zahl der Lernenden in Sonderschulen deut-
lich zugenommen. Eine weitere Zunahme ist auf-
grund der Platzzahl nicht möglich bzw. auch aus
pädagogischen Gründen nicht vertretbar.

 – Im Rahmen des soeben abgeschlossenen Projekts
«Schulen mit Profil» sind an den Schulen Schullei-
tungen eingerichtet, Führungsmittel vorbereitet und
Zusammenarbeitsformen installiert worden. Bei ei-
nem neuen umfassenden Schulentwicklungsprojekt
kann auf diesen Strukturen aufgebaut werden.

 – Mit dem Forum «Schule in Diskussion» stand im
Schuljahr 2002/03 eine Plattform für eine breite

Diskussion über die zukünftige Ausrichtung der Lu-
zerner Volksschulen zur Verfügung. Die zahlreich
eingegangenen Gruppen- und Einzelstatements
 ergaben in vielen Punkten ein klares Bild. Die Er-
gebnisse, welche in die neuen Entwicklungsziele
eingeflossen sind, lassen sich wie folgt zusammen-
fassen:
• Bejahung der Notwendigkeit einer Weiterent-

wicklung der Luzerner Volksschule
• Klärung der Aufgaben der Volksschule und jener

der Erziehungsberechtigten
• Verstärkte Förderung der Bildung in der Mutter-

sprache und in Mathematik
• Vermittlung einer ausgewogenen Bildung in den

drei Lernbereichen Sprachen, Mathematik/
Naturwissenschaft sowie Gestaltung und Bewe-
gung

• Vermehrte Schwerpunktsetzung in den Lehrplä-
nen

• Erarbeitung und Umsetzung eines Sprachen-
konzepts

• Verstärkte Förderung des selbst gesteuerten
Lernens

• Verstärkte Förderung der ganzheitlichen Beurtei-
lungsformen

• Überprüfung der Zielerreichung mit Leistungs-
messungen

• Verbesserung der Rahmenbedingungen für die
Schule in mehreren Bereichen (z. B. zusätzliche
Mittel für Schulen mit schwierigem Umfeld)

• Anpassung der Strukturen an veränderte Situa -
tionen (z. B. Erprobung der Basisstufe)

Insgesamt zeigte sich, dass der Schwerpunkt eines
neuen langfristig ausgerichteten Vorhabens klar beim
Unterricht sein sollte. Allerdings sind neben der Un-
terrichtsentwicklung auch die Rahmenbedingungen
für den Unterricht zu überprüfen und weiterzuent -
wickeln. Die Ergebnisse dieser umfassenden Abklä-
rungen wurden im Sommer 2004 dem Grossen Rat
in einem Planungsbericht unterbreitet und dieser hat
im September 2004 Stellung genommen. Er hat da-
bei auch eine Straffung und Konzentration der Schul-
entwicklungsarbeiten verlangt. Aus all diesen Beurtei-
lungen entstanden die fünf Entwicklungsziele, welche
die zukünftige Ausrichtung der Schulentwicklungsar-
beiten darstellen.
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Aufbauend auf dem Projekt «Schulen mit
Profil» gilt es jetzt, die Schule im Innern, d.h.
den Unterricht weiter zu entwickeln. Das
Entwicklungsziel 1 ist für uns deshalb der
zentrale Baustein des gesamten Projektes.

Wir müssen uns endgültig von der Idee des
«gefüllten Rucksackes» am Ende der obliga-
torischen Schulzeit trennen. Neben einer
fundierten fachlichen Grundlage für ein le-
benslanges Lernen benötigen die Lernen-
den heute personale, soziale und methodi-
sche Kompetenzen. Ein Lehrplan, der kein
Auswahlkatalog sein darf und der diese
Kernkompetenzen in allen vier Bereichen
genau beschreibt, bildet dafür die Grund -
lage. Der Einsatz von Orientierungsarbeiten,
die Anwendung von Kompetenzniveaus
(was mir besser gefällt als Leistungsstan-
dards) am Ende des 2., 6. und 9. Schuljah-
res überprüfen die Erreichung dieser Vor -
gaben.

Dazu gehört aber auch der Entwurf einer
«neuen WOST», die diesen Namen verdient.
Wir müssen uns vom Lektionen- und Fä-

cherdenken lösen. Die drei Bereiche Mathe-
matik/Naturwissenschaft, Sprachen sowie
Bewegung/Gestalten/Musik müssen über
die neun Schuljahre sinnvoll und gleichwer-
tig verteilt werden. Zusammengefasst defi-
nieren wir die Elementare Bildung, ein altes
Postulat des LLV.

Gemäss Mitgliederbefragung (März 2005)
befürworten über 90% der Mitglieder das
Engagement des LLV in der Schulentwick-
lung. Deshalb muss und wird sich der LLV
im Projekt positiv-kritisch eingeben. 

Die Realisierung aller 5 Entwicklungsziele
benötigt finanzielle, personelle und zeitliche
Ressourcen. Trotz angespannter Finanzlage
muss die Politik, d.h. Regierung und Parla-
ment, ein Zeichen setzen, dass ihr Bildung
und Schulentwicklung ein zentrales Anlie-
gen sind. Wir werden dafür kämpfen, dass
die notwendigen Mittel zur Verfügung ge-
stellt werden.

Otti Gürber
Präsident LLV

DiE SicHt DES LLV
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2  DIE 5 ENTWICKLUNGSZIELE

Die grundlegenden Ziele der Volksschulbil-
dung sind im Gesetz über die Volksschul -
bildung definiert. In den  aktuellen Fachlehr -
plänen sind aber so viele Ziele und Inhalte
aufgeführt, dass deren Erreichung mit den
vorhandenen Mitteln und den gegebenen
Rahmenbedingungen nicht möglich ist. In
 einem neuen Lehrplan ist die elementare
 Bildung im Sinne von Kernkompetenzen
und Mindeststandards klar zu definieren.
Diese Definitionen sollen sich auf die von
der Schweizerischen Erziehungsdirektoren-
konferenz (EDK) im Rahmen des Projekts
Harmonisierung der obligatorischen Schule
(HarmoS) erarbeiteten Bildungsstandards
abstützen.

Bei der Erarbeitung dieser Kernkompeten-
zen in einem neuen Lehrplan mit hoher
Verbindlichkeit soll darauf geachtet werden,
dass eine ganzheitliche Bildung gewährleis-
tet bleibt. So sind neben den fachlichen
Kompetenzen im Sprachbereich, bei den

naturwissenschaftlich-mathematischen In-
halten und den musisch-gestalterischen As-
pekten auch die sozialen, personalen und
methodischen Kompetenzen zu definieren
und im Unterricht zu fördern. Die Errei-
chung der Kernkompetenzen bzw. der Min-
deststandards ist bei allen Lernenden ein
zentrales Ziel, welches durch geeignete Ver-
fahren (z. B.  Orientierungsarbeiten, Leis-
tungsmessungen) zu überprüfen und durch
Fördermassnahmen zu unterstützen ist.

Geplante Massnahmen 

Erarbeitung eines Grundlagentextes zum
Thema «Elementare Bildung»
Straffung der Ziele und Inhalte bei den
heutigen Fachlehrplänen
Optimierung des Einsatzes der Orientie-
rungsarbeiten
Erarbeitung eines neuen Lehrplans mit
definierten Kernkompetenzen (deutsch-
schweizerisch)

Entwicklungsziel 

Kernkompetenzen und Mindeststandards beschreiben

In einem neuen Lehrplan werden die zu erreichenden Kernkompetenzen im fachlichen,

personalen, sozialen und methodischen Bereich eindeutig definiert. Diese Kernkompeten-

zen umschreiben die elementare Bildung, welche von allen Lernenden zu erreichen ist.

Die 5 Entwicklungsziele beschreiben jene Bereiche, in denen in den nächsten zehn Jah-

ren die Schwerpunkte der koordinierten Schulentwicklungsarbeiten gesetzt werden.

Die Ausgestaltung der Entwicklungsziele wird im Laufe der Projektarbeiten vorgenom-

men. Sie basiert auch auf einer breiten Diskussion bei allen Beteiligten. Deshalb 

liegen noch keine Beschlüsse und keine Kostenberechnungen für die einzelnen Ent-

wicklungsziele vor.

Bei der Ausgestaltung muss den finanziellen, personellen und infrastrukturellen Aus-

wirkungen besondere Beachtung geschenkt werden. Ebenso müssen allfällige Konse-

quenzen auf die weiterführenden Schulstufen und die Ausbildung der Lehrpersonen

berücksichtigt werden.

1
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Der Verband Luzerner Gemeinden ist ein
wichtiger Partner bei Bildungsfragen. Denn
die Schule ist eine Verbundaufgabe zwi-
schen Kanton und Gemeinden und muss
entsprechend partnerschaftlich geplant,
 getragen und finanziert werden. Gemäss
 dieser Verantwortung ist bei neuen Schul-
strukturen der gesellschaftlichen, finanziel-
len und politischen Machbarkeit eine hohe
Priorität einzuräumen.
Der VLG engagiert sich bei «Schulen mit
Zukunft», weil
• die Bildung einen hohen Stellenwert

und ein Staat ohne Bildung keine Zu-
kunft hat

• die regionale und nationale Koordina tion
der Schulsysteme und damit die Chan-
cengleichheit von grosser Bedeutung ist.

Der VLG setzt sich dafür ein, dass
• das Gleichgewicht zwischen pädago-

 gischer Notwendigkeit und finanzieller
Machbarkeit gewahrt ist

• bei Schulentwicklungsprojekten von An-
fang an eine Finanzplanung mit Inves ti -
tions- und Betriebskosten erstellt wird

• neue Projekte erst ausgelöst werden,
wenn die Auswirkungen aus pädagogi-
scher, personeller und finanzieller Sicht
aufgezeigt und die Reformen breit disku-
tiert sowie gesellschaftlich und politisch
abgestützt sind.

Jacqueline Kopp
VLG Vorstand

Präsidentin Bereich Bildung und Kultur

DiE SicHt DES VLG
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Bis vor wenigen Jahren war es das Ziel  
der schulischen Organisationsbemühungen,
möglichst homogene Regelklassen zu
 bilden. Alle Lernenden, welche diese Ziel-
setzung «störten», wurden in speziellen
Klassen zusammengefasst und von Fach-
personen unter richtet. Zudem wurde ein
grosser Teil der Lernenden der Regelklas-
sen in ambulanten Therapie- und Förderan-
geboten zusätzlich  gefördert. Trotzdem
stellte sich oft der erwünschte Lernerfolg
nicht ein. Die Klassen erreichten meistens
auch nicht die erhoffte Homogenität. Des-
halb sind bei der äusseren und inneren
Strukturierung des Schulsystems und der
Klassen neue Wege nötig. 

Basisstufe

Die Basisstufe soll als erste Stufe der zu-
künftigen Volksschule alle vier- bis achtjäh-
rigen Lernenden umfassen. Die Klassen
werden  alters- und leistungsheterogen zu-
sammen gesetzt sein. Die Stufe wird, je
nach individuellem Lerntempo, in drei bis
fünf Jahren durchlaufen. Für eine Klasse mit
Durchschnittsgrösse von 18–24 Lernenden
und ohne behinderte Lernende mit zusätz-
lichem Förderbedarf stehen 150 Stellen -
prozente zur Verfügung. Bei der integrati-
ven Schulung behinderter Kinder werden
mehr Stellenprozente eingesetzt. 

Primarstufe

Die mögliche Einführung der Basisstufe muss
Auswirkungen auf die folgenden Schul-
stufen haben. Die Primarstufe soll deshalb

Entwicklungsziel 
Schulstrukturen im Sinne von längerfristigen Zyklen

schaffen

Die Luzerner Volksschule wird so organisiert, dass länger dauernde Lernzyklen mit hoher

Kontinuität entstehen. Nach einer vierjährigen Basisstufe folgt eine gleich lange Primar-

stufe. In diesen beiden Schulstufen erfolgt nur eine innere Differenzierung im Rahmen

von Lerngruppen. Den Abschluss der obligatorischen Schulzeit bildet die Sekundarstufe I

mit einer – im Vergleich mit heute – geringeren äusseren Differenzierung.

alters- und leistungsbezogen in heteroge-
nen Klassen geführt werden. Lernbehinder-
te Kinder werden ebenfalls in der Regelklas-
se geschult; deshalb stehen pro Klasse 133
Stellenprozente zur Verfügung. Die Primar-
stufe wird in der Regel in vier Jahren absol-
viert. Je nach individueller Leistung ist ein
Verlauf in drei bis fünf Jahren möglich. 

Sekundarstufe i

Die Lernenden der Sekundarstufe I werden
in der Regel im Rahmen des kooperativen
Strukturmodells in zwei leistungsbezogene
Stammklassen eingeteilt. Ausnahmen bil-
den Klassen mit dem integrierten Struktur-
modell. Der Unterricht in einzelnen Fächern
 erfolgt zudem im Rahmen von Niveaugrup-
pen. Das selbstgesteuerte Lernen ist fester
Bestandteil der Unterrichtsorganisation. Die
Sekundarstufe I wird mit einem Abschluss-
zertifikat  beendet. Dabei sind die Ergebnis-
se eines Leistungstests am Ende des ach-
ten Schuljahres sowie die Bewertung der
Projektarbeit des neunten Schuljahres auf-
geführt. Für die individuelle Förderung der
Lernenden ausserhalb der Stammklassen
und Niveaugruppen steht ein definierter
Lektionenpool pro Klasse zur Verfügung.

Geplante Massnahmen

Erprobung der Basisstufe in Pilotklassen
Unterstützung der integrativen Förderung
Definition eines Volksschulabschlusses
Einführung von Leistungsmessungen am
Ende einer Schulstufe (deutschschwei-
zerisch)

2

Broschüre.qxd:Layout 1  15.10.09  08:37  Seite 11



12

Sc
hu

le
n 

m
it 

Zu
ku

nf
t

D
ie

 5
 E

nt
w

ic
kl

un
gs

zi
el

e

Das Projekt «Schulen mit Profil» und die
Umsetzung des Gesetzes über die Volks-
schulbildung sind erfolgreich abgeschlos-
sen. So ist die gemeinsame Weiterarbeit in
einem neuen Projekt für die verantwortli-
chen Träger der Volksschule eine logische
Konsequenz. Trotzdem: Das neue Vorhaben
ist keine Selbstverständlichkeit.

Die fünf Träger haben sich intensiv mit den
notwendigen Entwicklungsschwerpunkten
der nächsten zehn Jahre befasst. Gestützt
auf die Ergebnisse des Forums «Schule in
Diskussion» und die Analysen der interna-
tionalen und schweizerischen Entwicklun-
gen haben sie sich auf fünf zentrale Ent-
wicklungsziele festgelegt. Die Umsetzung
dieser Ziele soll einerseits die Qualität unse-
rer Volksschulen weiterentwickeln und an-
dererseits den Kindern und Jugendlichen
eine zukunftsgerechte Bildung vermitteln.

Ich bin überzeugt, dass die fünf Entwick-
lungsziele die wesentlichen Anforderungen

an die Volksschule der Zukunft beschreiben.
Die fünf Entwicklungsziele stellen ein Gan-
zes dar. Sie können zwar einzeln bearbeitet
werden, doch müssen sie immer gesamt-
haft betrachtet werden.

Das neue Vorhaben ist darauf ausgerichtet,
die Qualität des Unterrichts zu erhalten 
und zu fördern. Die Auseinandersetzung als
Lehrperson und als Schulteam mit dem Ent-
wicklungsziel 3 erachte ich deshalb als be-
sonders wichtig. Denn Unterrichtsentwick-
lung ist eine zentrale Voraussetzung für das
Gelingen des gesamten Projekts.

Insgesamt betrachte ich die personellen und
finanziellen Investitionen in unsere Volks-
schulbildung als eine lohnenswerte und wir-
kungsvolle Voraussetzung für die individuel-
le und gesellschaftliche Weiterentwicklung.

Dr. Charles Vincent
Vorsteher Gruppe Volksschulen

Bildungs- und Kulturdepartement

DiE SicHt DES BKD
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Untersuchungen zeigen, dass die Stoff-
darbietung durch die Lehrpersonen im her-
kömm lichen Unterricht – sei es in der direk-
ten Form des Lehrervortrags, sei es in der
indirekten Form des fragend-entwickelnden
Unterrichts – nach wie vor dominant ist. Mit
der zunehmenden Heterogenität in den
Klassen stösst diese Form der Unterrichts-
organisation aber schnell an ihre Grenzen.
Ergänzend müssen Lehrpersonen zukünftig
vermehrt individualisierende Lernformen
einsetzen. Diese zeigen organisatorische
Möglichkeiten für einen besseren Umgang
mit der Heterogenität im Klassenverband
auf; das heisst, sie ermöglichen eine Unter-
richtsgestaltung, die den unterschiedlichen
Lernvoraussetzungen der Lernenden besser
gerecht wird. 

Im Zentrum des Entwicklungsziels 3 steht
die Überzeugung, dass Qualität von Schule
zuallererst im Unterricht entsteht und dass
die Lehrpersonen qualifiziert und unterstützt
werden müssen, um den heutigen Anfor -
derungen an Schule und Unterricht gerecht
zu werden. Folgende Qualifizierungsschwer-
punkte stehen dabei im Mittelpunkt:

Qualifizierung der Lehrpersonen im Um-
gang mit der wachsenden Heterogenität
in den Klassen.
Qualifizierung der Lehrpersonen für einen
förderorientierten Unterricht, verbunden mit
einer entsprechenden Beurteilung sowie
der lerndiagnostischen Interpretation der
Leistungen der Lernenden und der Ablei-
tung entsprechender Fördermassnahmen.

Qualifizierung der Lehrpersonen für Un-
terrichtsformen, welche sich am individu-
ellen Lern- und Arbeitsrhythmus der Ler-
nenden orientieren.
Qualifizierung der Lehrpersonen für den
vermehrten fächerübergreifenden Unter-
richt, mit dem Ziel, zunehmend selbst
gesteuertes Lernen zu ermöglichen.

Diese Ziele können nur erreicht werden,
wenn es gelingt, eine systematische, team-
orientierte und die ganze Schule umfassen-
de Unterrichtsentwicklung in Gang zu set-
zen. Ausgangspunkt ist dabei eine im Team
ausgehandelte und dadurch von allen Be-
teiligten getragene Definition von «gutem
Unterricht». Dies lenkt den Blick auf Schul-
leitungen und/oder beauftragte Steuergrup-
pen, deren zentrale Aufgabe es ist, den Pro-
zess der Unterrichtsentwicklung an der
eigenen Schule zu steuern und zu moderie-
ren sowie Verbindlichkeit bei der Umset-
zung einzufordern. Mit einem umfassenden
Beratungs- und Kursangebot werden die für
die Unterrichtsentwicklung an den Schulen
Verantwortlichen gezielt unterstützt. 

Geplante Massnahmen 

Aufbau eines Pools von Beratungsper-
sonen zur Unterstützung und Begleitung
der Verantwortlichen bei der Planung,
Umsetzung und Evaluation der Unter-
richtsentwicklung an den Schulen 
Generierung von Kursangeboten zur Un-
terrichtsentwicklung in Zusammenarbeit
mit der Lehrerinnen- und Lehrerweiterbil-
dung (PHZ).

3Entwicklungsziel 
Den Umgang mit Heterogenität im Unterricht fördern

Der zunehmenden Vielfalt in den Klassen ist durch geeignete Unterrichtsformen zu begeg-

nen. Es müssen vermehrt individualisierende Lernformen eingesetzt werden können. Dies

wird einerseits durch entsprechende Schulstrukturen mit zusätzlichem Lehrpersonal und

andererseits durch eine intensive Weiterbildung ganzer Schulteams sowie der einzelnen

Lehrpersonen im Bereich «Lehren und Lernen» sichergestellt.
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Das Projekt «Schulen mit Zukunft» stützt  sich
in seinen Inhalten auf die Ergebnisse von
«Schule in Diskussion». Der Kanton Luzern
zeigt die notwendige, zukunftsorientierte
Schulentwicklung deutlich auf. Das Projekt
stellt an alle Beteiligten hohe Ansprüche
und ist auf die Mitwirkung von Politik und
Schule gleichermassen angewiesen. Mit der
Zusammensetzung der Trägerschaft ist da-
rauf bereits reagiert worden.

Der Verband der Schulleiterinnen und Schul-
leiter des Kantons Luzern (VSL LU) nimmt
die Herausforderung als Mitträger an. Der
VSL ist als «Produkt» aus dem Vorgängerpro-
jekt «Schulen mit Profil» hervor gegangen.
Die fest installierten, ausgebildeten und ak-
zeptierten Schulleitungen vor Ort und damit
die geleiteten Schulen sind Voraussetzung
für weitere Schulentwicklungsprojekte.

Die Bildungslandschaft im Kanton Luzern
vergleiche ich mit dem Bau eines Hauses.
Auftraggeber, Architekt, Ingenieur und Bau-
meister sind noch die gleichen. Sie haben

mit dem Projekt «Schulen mit Profil» ein soli-
des Fundament für den weiteren Ausbau ge-
schaffen. Ein neues Haus entsteht. Es darf
jedoch nicht mit altem Mobiliar möbliert
werden. Die Schwerpunkte «Unterricht»,
«Umgang mit Heterogenität», «integrative
Ausrichtung» und «familienergänzende Be-
treuungsangebote» erfordern Veränderun-
gen bei der Architektur wie bei den  Bewoh-
nenden. Das neu zu bauende Haus muss
der Flexibilität als Maxime dienen. Es
braucht verschiebbare Elemente, um auf
äussere Bedingungen schneller reagieren zu
können. Die Zeit ist vorbei, wonach ein
Haus nur in einem relativ starren Rahmen
auf äussere Veränderungen angepasst wer-
den konnte.

Wir müssen von der Sehnsucht nach Sta-
gnation und Bewahrung Abschied nehmen
und ein visionäres Haus bauen. Dies im Be-
wusstsein, dass auch dieses Haus nicht für
die Ewigkeit dienen kann.   

Nik Riklin
Präsident VSL LU

DiE SicHt DES VSL LU
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Damit die Volksschulen vermehrt integrativ
ausgerichtet werden können, werden auch
weiterhin schulische Unterstützungsange -
bote benötigt. Die Zahl der schulischen Un-
terstützungsangebote soll nicht erhöht wer-
den, denn durch die integrative Förderung
werden mehrere heute noch separat organi-
sierte  Angebote zusammengefasst und di-
rekt in  der Regelklasse angesiedelt. Folgende
schul nahen Unterstützungsangebote ergän-
zen und unterstützen den Unterricht in den
Regelklassen:
Besondere Klassen für

fremdsprachige Lernende (als 
Aufnahmeklasse für neu zugezogene 
Lernende)
verhaltensauffällige Lernende 
(eher länger dauernde Indikation)
Time-out-Plätze (eher kurzfristige 
Indikation)

Besondere Förderlektionen für
Deutsch als Zweitsprache
Erstsprache bei fremdsprachigen 
Lernenden

Besondere Therapielektionen 
Logopädie
Psychomotorik

Besondere Dienste
Schulsozialarbeit (schulnahe Organisa -
tion) 
Schulpsychologischer Dienst (kommuna-
le oder regionale Organisation)

Neben den Unterstützungsangeboten im Re-
gelklassenbereich gibt es für eine relativ 
kleine Zahl von Lernenden (rund 1.5 %) 

Entwicklungsziel 
Schulische Unterstützungsangebote überprüfen und ergänzen

Die für eine vermehrte integrative Ausrichtung der Volksschule notwendigen Unterstüt-

zungs angebote werden schulnah angesiedelt. Im Zentrum dieser Unterstützungs angebote

stehen Lehrpersonen für die integrative Förderung, die direkt in den Klassen eingesetzt

werden. Diese werden ergänzt durch schulnahe Angebote sowie Angebote im Sonderklas-

senbereich.

Angebote im Sonderklassenbereich: Ihre Be-
hinderung lässt eine Schulung im Regel -
klassensystem nicht zu bzw. verlangt eine
separierte Schulung (z. B. für verhaltens-
und beziehungsauffällige Kinder und
Jugend liche). Folgende Angebote sind im
Sonderklassenbereich vorgesehen:

Die integrative Sonderschulung erfolgt
im Rahmen der Regelkassen, wobei das
zuständige Heilpädagogische Zentrum
die Lehrpersonen der Regelklassen un-
terstützt, und zwar je nach Art der Behin-
derung mit einem kleineren oder grösse-
ren Pensum. Integrativ gefördert werden
in der Regel körper-, hör-, seh- und
sprachbehinderte Lernende. Angestrebt
wird auch eine vermehrte integrative
Schulung der leichter geistigbehinderten
Kinder und Jugendlichen.

Die separierte Sonderschulung erfolgt in
heilpädagogischen Schulen bzw. Kom-
petenzzentren für geistigbehinderte und
verhaltensauffällige Lernende. Zudem
werden auch mehrfach behinderte Kin-
der und Jugendliche in der Regel in 
Sonderklassen unterrichtet und gefördert,
z. B. schwer sprachbehinderte Kinder.

Geplante Massnahmen 

Ergänzung der Schulsozialarbeit
Schaffung von Kleinklassen für verhal-
tensauffällige Lernende auf der Sekun-
darstufe I
Klärung der Rahmenbedingungen für die
integrative Schulung von behinderten
Kindern und Jugendlichen

4
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Die Träger der Luzerner «Schulen mit Profil» bauen
 gemeinsam an einem neuen, für die Lehrenden und
Lernenden wichtigen Vorhaben: an den «Schulen mit
 Zukunft». Als Verband der kommunalen Schulbehör-
den ist es für den VSPL selbstverständlich, an diesem
Projekt ebenfalls mit grossem Engagement mitzuarbei-
ten. Wenn die fünf Träger – BKD, VSPL, VSL LU, LLV
und VLG – unter Wahrnehmung ihrer spezifischen 
Rolle (Aufgaben und Verantwortung für die Luzerner
Volksschulen) ihr Bestes in dieses Projekt einbringen
und dabei hart aber fair um die Details kämpfen, er -
reichen sie eine gut fundierte, tragfähige Lösung für
die Zukunft der Schulen. Eine Lösung, die, einmal ge-
meinsam beschlossen, von allen an der Schule Betei-
ligten auch getragen werden muss! Der VSPL ist über-
zeugt, dass die Gemeinsamkeit der verschiedenen
Träger ein Garant für den Erfolg des Projektes «Schu-
len mit Zukunft» ist. 
Zu den 5 Entwicklungszielen vertritt der VSPL folgende
Haltung: 
• Die Inhalte der Volksschule sollen in Zukunft wieder

von allen an der Schule Interessierten verstanden
werden. Deshalb ist es wichtig, die angestrebten
Kernkompetenzen einfach zu beschreiben und sie
periodisch mittels Mindeststandards zu überprüfen.
So kann gegen aussen die Qualität der Schule auf-
gezeigt werden.

• Es ist sinnvoll, die Volksschule neu zu gliedern. Mit
der Basisstufe bietet sich für den Schuleinstieg ein

ideales Gefäss an. Den Rahmenbedingungen (spe-
ziell auch Infrastruktur und Finanzen), der Ausbil-
dung der Lehrkräfte, der strukturellen Entwicklung
der Anschlussstufen und der Information sind dabei
spezielle Beachtung zu schenken.    

• Eine gute Aus- und Weiterbildung der Lehrenden ist
uns ein Grundanliegen. Dazu gehört auch deren
Beratung und Unterstützung bei der täglichen Ar-
beit. Diese soll von aktiven Lehrpersonen geleistet
werden, welche die aktuellen Probleme aus eige-
ner Erfahrung kennen. 

• Das Primat der integrativen Förderung möglichst
 aller Lernenden mit zusätzlichem Unterstützungs-
bedarf ist mit Sorgfalt anzustreben, darf jedoch den
angestrebten Erfolg der Regelklassen nicht behin-
dern. In speziellen Fällen muss Separation möglich
bleiben - nach dem Prinzip «Das eine tun und das
andere nicht lassen!». 

• Familienergänzende Betreuungsangebote sind eine
Forderung des aktuellen Zeitgeistes. Die Schule
kann und muss diese Leistung jedoch nicht selber
erbringen. Hier ist zwingend eine Zusammenarbeit
zwischen Kanton, Gemeinden und Firmen anzustre-
ben. Die Kosten müssen klar abgegrenzt werden.

Gemeinsam werden die fünf Träger bemüht sein, die
«Schulen mit Zukunft» auf gutem Boden breit und so-
lid abzustützen, so dass die angestrebten Ziele er-
reicht werden können.

Walter Niklaus, Präsident VSPL

DiE SicHt DES VSPL
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Aufgrund des grossen gesellschaftlichen
Wandels der letzten Jahre muss festgestellt
werden, dass viele Kinder und Jugendliche
nach dem Unterricht während der Woche
oft nicht betreut sind. Dies fördert die
Chancenungleichheit in der Schule zusätz-
lich. Damit  diese reduziert werden kann,
sollen in genügender Zahl familienergän-
zende Betreuungsangebote bereitgestellt
werden. Folgende Angebote stehen zur Ver-
fügung:

Hort
Mittagstisch in der Schule und 
Aufgabenhilfe
Halbtagesschulen mit Mittagstisch 
und Aufgabenhilfe
Tagesschulen (getrennte und 
integrierte Form)

Damit neben der Betreuung gleichzeitig
auch die Bildungschancen erhöht werden
können, sind in erster Linie schulnahe An-
gebote auszubauen. Damit können Lernen-
de aus bildungsfernen Familien auch schu-
lisch am besten unterstützt und gefördert
werden. Die Organisation dieser Angebote
kann je nach Bedürfnislage und Grösse der
Gemeinde durch die Gemeinde selbst, im
Verbund mit anderen Gemeinden oder
durch private Träger erfolgen.

Die eher unterrichtsfernen Betreuungsange-
bote, welche keinen direkten Bezug zur
Schule voraussetzen (z. B. Hort, Mittags-
tisch), werden in der Regel nicht durch die
Schule organisiert. Sofern die Schule für die
Organisation der Angebote zuständig ist,
werden ihr dafür zusätzliche personelle und
finanzielle Ressourcen zur Verfügung ge-
stellt. Die gleiche Regelung gilt für die
schulnahen bzw. schulischen Betreuungs-
angebote (z. B. Tagesschule).

Die Nutzung des Angebots durch die Kinder
ist freiwillig. Die Eltern zahlen einen ange-
messenen Beitrag an die Betreuungskos-
ten. Gemeinden und Kanton und auch die
Wirtschaft müssen die Betreuungsangebote
aber ebenfalls finanziell unterstützen, damit
diese für die Familien bezahlbar sind.

Geplante Massnahmen 

Evaluation der Projekte in den Gemein-
den (Halbtagesschule und Tagesschule)
Schaffung einer gesetzlichen Grundlage
für Tagesschulangebote
Bezeichnung einer Beratungsstelle für
Tagesschulfragen

Entwicklungsziel 
Schul- und familienergänzende Betreuungsangebote 

schulnah bereitstellen

Die Schulträger der Luzerner Volksschulen stellen ein breites Angebot von familien -

ergänzenden Betreuungsangeboten bereit. Mit diesem Betreuungsangebot werden die

Bemühungen der Familie bzw. der Schule ergänzt oder in besonderen Situationen ver-

einzelt so weit wie möglich kompensiert.

5
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3 DAS PROJEKT «SCHULEN MIT ZUKUNFT»

Im Zentrum des längerfristig angelegten Schulent-
wicklungsprogramms steht die Weiterentwicklung des
Unterrichts. Begründet wird dies mit den grossen He-
rausforderungen, die in diesem Bereich – dem ei-
gentlichen Kernauftrag – auf die Schulen zukommen,
sowohl inhaltlich als auch aufgrund der Entwicklung
der Lernenden und der Schulklassen. Diese werden
in Zukunft mit Sicherheit noch vielfältiger zusammen-
gesetzt sein als heute (vgl. dazu das Kapitel «Des-
halb ein neues Schulentwicklungsprojekt» im ersten
Teil der Broschüre).

Die Projektorganisation

Projekt «Schulen mit Zukunft»

Die Arbeiten im neuen Projekt «Schulen mit Zukunft»
werden wiederum in enger Zusammenarbeit mit den
verschiedenen Partnern der Luzerner Volksschulen
realisiert. Diese gemeinsame Arbeit hat sich beim in-
zwischen abgeschlossenen Projekt «Schulen mit Pro-
fil» und beim Forum «Schule in Diskussion» bewährt.

Projektausschuss

Für die Steuerung der gesamten Projektarbeiten ist
ein Projektausschuss eingesetzt worden. Ihm gehören
Vertreter und Vertreterinnen der folgenden Träger an:
Bildungs- und Kulturdepartement (BKD), Verband
 Luzerner Gemeinden (VLG), Verband der Schulpfle-
gepräsidentinnen und -präsidenten (VSPL), Verband
der Schulleitungen der Volksschulen des Kantons
 Luzern (VSL LU), Luzerner Lehrerinnen- und Lehrer-
verband (LLV). Mit beratender Stimme nimmt eine
Vertretung der Vereinigung Schule und Elternhaus im
Projektausschuss Einsitz. Der Projektausschuss ist für
die Steuerung der Projektarbeiten und das Controlling
im Projekt verantwortlich. Dazu gehören folgende
Aufgaben:
– Entscheide über strategische Fragen 

(z. B. Entwicklungsziele, Arbeitsschwerpunkte)
– Entscheide über Unterstützungsangebote
– Einsetzung von Projekt- und Begleitgruppen
– Controlling der Projektarbeiten
– Koordination mit anderen Projektarbeiten
– Überwachung der finanziellen Auswirkungen 

der Projektarbeiten
– Sicherstellung der Zusammenarbeit mit den 

zuständigen Stellen der Pädagogischen Hoch-
schule Zentralschweiz

– Sicherstellung der Evaluation der Teilprojekte

Projektgruppen, Begleitgruppen

Für die einzelnen Teilprojekte werden Projektgruppen
oder Begleitgruppen eingesetzt. Diese setzen sich
aus Vertretungen der fünf Projektträger zusammen
und werden von der jeweiligen Teilprojektleitung ge-
führt. Bei Bedarf können auch externe Personen bei-
gezogen werden. Den Projekt- bzw. Begleitgruppen
sind folgende Aufgaben zugewiesen:
– Inhaltliche Begleitung der Arbeit in den 

Teilprojekten
– Bearbeitung konkreter Themen
– Unterstützung und Beratung der Projekt-

verantwortlichen
– Information des Projektausschusses

Projektleitung

Die Leitung des Gesamtprojekts sowie die konkrete
Umsetzung der einzelnen Teilprojekte werden von
 einer Projektleitung geleistet, die sich aus Mitarbei-
tenden der Stelle für Schulentwicklung (SSE) im Amt
für Volksschulbildung zusammensetzt. Die Projekt -
leitung erfüllt folgende Aufgaben:
– Planung der Teilprojekte und deren Umsetzung
– Information und Unterstützung der Schulen 

bei der Umsetzung der Teilprojekte
– Generierung und Vorbereitung von Weiter-

bildungskursen, Beratungen und Begleitungen
– Ausarbeitung von Verträgen mit der PHZ zur

Durchführung von Weiterbildungsangeboten
– Zusammenarbeit mit internen und externen 

Stellen
– Koordination der Teilprojekte
– Vorbereitung der Evaluation der Teilprojekte
– Pflege der internen und externen Kommunikation

(inkl. Internetauftritt)

Die Projektleiter und Projektleiterinnen der verschie-
denen Teilprojekte arbeiten eng zusammen und koor-
dinieren ihre Arbeit so, dass für die Schulen keine
Überbeanspruchung entsteht.

Mit dieser knapp gehaltenen und flexibel einsetzba-
ren Projektorganisation kann – je nach Stand der Ar-
beiten in einem Teilprojekt – rasch auf Veränderungen
reagiert werden. Diese Flexibilität ist sinnvoll und not-
wendig, da je nach Prioritätensetzung im Laufe des
Projekts «Schulen mit Zukunft» neue Gewichtungen
vorgenommen werden müssen.
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informations- und 

Kommunikationstätigkeit

Wie schon in den vorangegangenen Projekten «Schu-
len mit Profil» und «Schule in Diskussion» soll die 
Projektarbeit von einer intensiven Informations- und
Kommunikationstätigkeit begleitet werden. Neben
der Publikation verschiedener Umsetzungshilfen, der
Weiterführung der Kampagne für Schule und Lehr -
personen und dem weiteren Ausbau des Netzwerks
Luzerner Schulen wird dem direkten Kontakt mit den
Schulen – zum Beispiel in Schulhausgesprächen mit
Verantwortlichen der Trägerschaft – besondere Be-
achtung geschenkt.

Die ersten teilprojekte

Die inhaltliche Ausgestaltung der Teilprojekte richtet
sich nach den Entwicklungsbereichen gemäss dem
Schlussbericht «Schule in Diskussion» bzw. dem Pla-
nungsbericht «Schulentwicklung nach 2005» vom 30.
April 2004 und den entsprechenden Beschlüssen des
Regierungsrates.

1 teilprojekt 
Elementare Bildung

Die Diskussionen im Rahmen des Forums «Schule in
Diskussion» zeigten deutlich, dass eine Klärung des
Begriffs «Elementare Bildung» sowie eine Überprü-
fung der Ziele und Inhalte bzw. eine Anpassung der
Lehrpläne an die heutige Situation als dringend er-
achtet werden. 

Der Projektausschuss «Schulen mit Zukunft» hat des-
halb eine «Projektgruppe Elementare Bildung» mit fol-
gendem Auftrag eingesetzt:
– Erarbeitung eines Grundlagentextes zum Thema

«Elementare Bildung»
– Erstellen eines Vorgehenskonzepts für die Über-

prüfung bzw. Straffung der Ziele und Inhalte bei
den Fachlehrplänen unter Berücksichtigung der
bereits eingeleiteten Aktivitäten in der Bildungs -
region Zentralschweiz

– Begleitung der Überprüfungsarbeiten
– Erarbeitung eines Kommunikationskonzepts zur

Einführung der überarbeiteten Lehrpläne sowie zur
Information der weiterführenden Schulen

Erste Schritte 

Die «Projektgruppe Elementare Bildung» konzentriert
sich in einer ersten Phase ihrer Arbeit darauf, ein
Grundlagenpapier zum Begriff «Elementare Bildung»

Abb.: Projektorganisation «Schulen mit Zukunft»

Projektausschuss: BKD, VLG, VSPL, VSL LU, LLV

Projektleitung

Leiter Teilprojekt
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Begleitgruppe

Leiter Teilprojekt 

Lehren und Lernen
Leiter Teilprojekt 

Basisstufe

Projektgruppe
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zu verfassen. Diese grundsätzlichen Überlegungen
dienen dazu, Diskussionen zum Thema «Elementare
Bildung» in der Trägerschaft, an den Schulen und 
bei weiteren interessierten Kreisen anzuregen. So
können zusätzliche Schwerpunkte im Verlauf des Pro-
jekts «Schulen mit Zukunft» gesetzt werden. 

Der zweite Schwerpunkt des Projektgruppenauftrags,
die Straffung der Ziele und Inhalte der Fachlehrpläne,
geschieht in Zusammenarbeit mit der Bildungs -
planung Zentralschweiz (BPZ), da in dieser Region
gemeinsame Lehrpläne bestehen. Aufgabe der Projekt-
gruppe ist es, die von den Fachberatungsgruppen
eingebrachten Straffungsvorschläge zu begutachten
und allfällige Änderungen bzw. Ergänzungen anzure-
gen. Ausserdem hat die Projektgruppe den kantona-
len Fachberatern und Fachberaterinnen der Pädagogi-
schen Hochschule Zentralschweiz (PHZ) den Auftrag
erteilt, auch die Lehrpläne zu überarbeiten, welche
im interkantonalen Auftrag nicht enthalten sind
(Deutsch, Mathematik und Schrift). 

Die Konsequenzen

Die Klärung des Begriffs «Elementare Bildung» sowie
die Straffung der Lehrpläne ziehen entsprechende
Konsequenzen für die Weiterentwicklung der Volks-
schulen des Kantons Luzern nach sich. Sie müssen
im Teilprojekt «Lehren und Lernen» berücksichtigt
werden. Damit die Ideen unterrichtswirksam werden,
benötigen die Schulen und Lehrpersonen ein ent-
sprechendes nachhaltiges Umsetzungs- und Unter-
stützungsangebot (Begleitung, Weiterbildung). Aus-
serdem müssen die Aus bildungsstätten sowie die
Öffentlichkeit sensibilisiert werden. Eine transparente
und frühzeitige Informa tion aller Personen und Orga-
nisationen, die mit der Volksschule im Kontakt ste-
hen, hat einen hohen Stellenwert. Alle diese ver-
schiedenen Ziele werden von der Projektgruppe
weiter bearbeitet.

Leiter des teilprojekts

Ruedi Püntener
Amt für Volksschulbildung 
Abteilung Unterricht, Projekt Elementare Bildung
Kellerstrasse 10
CH-6002 Luzern 
041 228 52 85
ruedi.puentener@lu.ch

2 teilprojekt Lehren und Lernen

Im Mittelpunkt der Schulentwicklung nach 2005 steht
die Weiterentwicklung des Unterrichts. Neben der
Definition des Begriffs «Elementare Bildung» und, da-
mit verbunden, der Überarbeitung der Lehrpläne und
dem Erproben eines flexiblen Schuleintritts (Basis -
stufe) wird dem Teilprojekt «Lehren und Lernen»  –
sozusagen als verbindendes Element – eine zentrale
Bedeutung zugemessen. Hauptziel dieses Teilprojekts
ist es, Lehrpersonen bzw. ganze Teams im Hinblick
auf die veränderten bzw. gestiegenen Anforderungen
an den Lehrberuf zu unterstützen und professionelles
Handeln zu verstärken.

Die Projektidee

Schulen, die sich die Weiterentwicklung des Unter-
richts zum Ziel gesetzt haben, werden im Rahmen
des Teilprojekts «Lehren und Lernen» gezielt unter-
stützt. Geleitet von der Überzeugung, dass nur mit ei-
ner systematischen, teamorientierten und die ganze
Schule umfassenden Unterrichtsentwicklung grund -
legende Fortschritte erreicht werden können, unter-
stützt das Teilprojekt «Lehren und Lernen» Schulen
bzw. Schulleitungen, mit folgenden Angeboten:
– Unterstützung der Schulleitungen bei der «pädago-

gischen Führung» der Schulen
– Beratung und Begleitung von Schulleitungen

und/oder Steuergruppen bei der Planung, Um -
setzung und Evaluation von Aktivitäten zur Weiter-
entwicklung der Unterrichtsqualität an der eigenen
Schule

– Bereitstellung von Weiterbildungsmodulen zur Un-
terrichtsentwicklung für ganze Schulteams

– Vernetzung der beteiligten Schulen zwecks Aus-
tausch von Erfahrungen, Konzepten und Unter -
lagen zur Unterrichtsentwicklung

Die Begleitung der Schulen wird von einem Team
professioneller Schulberaterungspersonen geleistet,
das die Schulleitungen bzw. die Steuer- und Projekt-
gruppen bei der Umsetzung der Unterrichtsentwick-
lungsziele unterstützt. Gemeinsam mit der Begleit-
person entwerfen die vor Ort Verantwortlichen ein
längerfristiges Konzept zur Unterrichtsentwicklung,
definieren die Zielsetzungen und planen die Umset-
zung und die Evaluation des Unterrichtsentwicklungs-
projekts an der Schule.

Zur weiteren Unterstützung der Schulen erarbeitet die
Projektleitung Lehren und Lernen – in Zusammen -

Broschüre.qxd:Layout 1  15.10.09  08:37  Seite 20



21
Sc

hu
le

n 
m

it 
Zu

ku
nf

t
D

ie
 5

 E
nt

w
ic

kl
un

gs
zi

el
e

arbeit mit der PHZ/LWB – Weiterbildungsmodule und
Holkurse zur Unterrichtsentwicklung. Dabei sollen
Themen wie zum Beispiel Umgang mit Heterogenität,
Methodenvielfalt, individuelles Fördern und Beurtei-
len, Arbeiten im Teamteaching, lernförderndes Klima
u.a.m. im Zentrum stehen. Diese Module und Kurse
können von den Schulen bei Bedarf, das heisst auf
dem Hintergrund der längerfristigen Planung, ange-
fordert und im Rahmen von SCHILW-Veranstaltungen,
teaminternen Kursen oder pädagogischen Konferen-
zen «massgeschneidert» eingesetzt werden. 

Schulen, die vom Angebot «Lehren und Lernen» Ge-
brauch machen, wird empfohlen, im Netzwerk Luzer-
ner Schulen mitzuarbeiten. Dieses Netzwerk dient
dem gegensei tigen Austausch von Erfahrungen sowie
dem Austausch von Unterlagen und Materialien, die
im Rahmen von Unterrichtsentwicklungsprojekten an
den Schulen entstehen. Ausserdem bietet das Netz-
werk die Gelegenheit, in gemeindeübergreifenden
Gruppen die eigene Arbeit zu reflektieren und weiter
auszubauen.

Leiter des teilprojekts

Peter Imgrüth 
Amt für Volksschulbildung
Stelle für Schulentwicklung
Projekt Lehren und Lernen
Kellerstrasse 10
CH-6002 Luzern
041 228 69 19
peter.imgrueth@lu.ch 

3 teilprojekt Basisstufe

Schon in den ersten Lebensjahren durchlaufen Kinder
Entwicklungsprozesse, die für den späteren Schuler-
folg von grosser Bedeutung sind. Deshalb ist es wich-
tig, dass die Volksschule die Kinder früh abholt und
individuell fördert.

Die Projektidee

Je nach Entwicklungsstand des Kindes erfolgt der
Übergang vom offenen Spiel zum systematischen
Lernen mehr oder weniger schnell. Mit der Basisstufe
wird der Übergang von der vorschulischen in die
schulische Bildung individuell und bruchlos gestaltet.
Da der Eintritt in die Basisstufe bereits mit 4 1/4 er-
folgt, ist auch eine frühere Förderung des Kindes
möglich.

Das Pilotprojekt

Das sechsjährige Pilotprojekt zur Erprobung der Basis-
stufe, welches im Rahmen eines Grossprojekts der
EDK-Ost stattfindet, ist zu Beginn des Schuljahres
2005/06 mit 11 Klassen aus 9 Gemeinden gestar-
tet. Es sind dies Altbüron, Beromünster, Flühli, Mar-
bach, Mauensee (2 Klassen), Meierskappel, Menznau 
(2 Klassen), Pfaffnau und Willisau. 

Für die beteiligten Schulen gelten unter anderem fol-
gende Eckwerte:
– Die Basisstufe nimmt mit Ausnahme von schwer

behinderten alle Kinder auf. Für spezielle Förde-
rung werden zusätzliche Ressourcen bereitgestellt.

– Der Eintritt erfolgt in der Regel mit 4 1/4 Jahren
(Stichtag 30. April). Ein Eintritt ist halbjährlich
möglich.

– Der Entscheid über den Zeitpunkt des Eintritts
(spätestens mit 5,25 Jahren) liegt bei den Erzie-
hungsberechtigten. 

– Die Basisstufe umfasst den Zeitraum von zwei 
Jahren Kindergarten und die ersten zwei Jahre der 
Primarstufe. 

– Die Lernenden verweilen in der Regel vier Jahre in
der Basisstufe; sie kann aber auch in drei oder fünf
Jahren absolviert werden. 

– Die Klassen werden jahrgangsgemischt geführt. 
– Der Unterricht erfolgt blockweise und regelmässig,

was fünf bis sieben Halbtagen pro Woche ent-
spricht. Ausserschulische Betreuungsangebote
können dadurch einfacher organisiert werden.

– Die wöchentliche Unterrichtszeit beträgt 20 Lektio-
nen für die ersten zwei Jahre und 24 Lektionen für
die letzten zwei Jahre. 
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– Eine Basisstufenklasse umfasst durchschnittlich 
21 Lernende (18 bis 24) und wird von zwei Lehr-
personen mit einem Gesamtpensum von 150 %
unterrichtet. 

– Zirka die Hälfte der Lektionen wird im Team -
teaching erteilt. 

– Entsprechend ihren besonderen Bedürfnissen ver-
fügen die Klassen über ein grösseres Schulzimmer
und einen Gruppenraum.

Die Perspektiven

Nach Ablauf des Pilotprojekts und nach Auswertung
der Erfahrungen soll die flächendeckende Einführung
der Basisstufe im Kanton Luzern diskutiert werden.
Besondere Aufmerksamkeit wird den Auswirkungen
auf die folgenden Schulstufen, auf die Infrastruktur,
die Ausbildung der Lehrpersonen und auf die Finan-
zen geschenkt.

Die allfällige breite Einführung der Basisstufe müsste
über eine Änderung des Gesetzes über die Volks-
schulbildung vom Grossen Rat beschlossen werden.
Diese Beschlussfassung kann frühestens im Schuljahr
2010/11 erfolgen.

Leiter des teilprojekts

Pius Theiler
Amt für Volksschulbildung
Stelle für Schulentwicklung, Projekt Basisstufe
Kellerstrasse 10
CH-6002 Luzern
041 228 52 89
pius.theiler@lu.ch
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Projektausschuss «Schulen mit Zukunft»

- Dr. Charles Vincent, Leiter Dienststelle Volksschulbildung, BKD (Leitung)

- René Arber, Schulpflegepräsident Meierskappel, VSBL

- Rolf Bossart, Gemeinderat Schenkon, VLG

- Erika Breitschmid, Schulpflegepräsidentin Meggen, Präsidentin VSBL

- Joe Bucheli, Leiter Abteilung Schulbetrieb, DVS

- Annamarie Bürkli, Präsidentin LLV

- Pius Egli, Geschäftsleiter LLV

- Nik Riklin, Schulleiter Malters, Präsident VSL LU

- Armin Steiner, Schulverwalter Root, VLG

- Rolf von Rohr, Rektor Luzern/Littau, VSL LU

- Heinz Bäbler, Schule und Elternhaus Luzern (beratend)

- Peter Imgrüth, Projektleiter «Schulen mit Zukunft», DVS (beratend)
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